
Schulassistenz
Teilhabe an Bildung

Haben Sie noch Fragen?

Bei uns erhalten Sie alle 
wichtigen Informationen:

Offene Hilfen
Erftstraße 22-24
41460 Neuss

Telefon: (02131) 4 06 39-13
Telefax: (02131) 4 06 39-29
Mail: offene.hilfen@lebenshilfe-neuss.de
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Offene Hilfen
Erftstraße 22-24

Lebenshilfe Neuss gGmbH
Hamtorwall 16, 41460 Neuss
Telefon: (02131) 3 69 18-0 
Telefax: (02131) 3 69 18-30
Mail: kontakt@lebenshilfe-neuss.de
www.lebenshilfe-neuss.de

Spendenkonto: 
Pax-Bank für Kirche und Caritas eG
IBAN: DE18 3706 0193 0022 9460 21

Hier finden Sie uns:



Unterstützung im 
Schulalltag
Schulassistenz ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen den Besuch der 
individuell für sie geeigneten Schule 
– und damit die Teilhabe an Bildung.

Sie erfolgt im Rahmen des 
Schulbesuchs sowie bei schulischen 
Veranstaltungen wie z. B. 
Klassenfahrten, Wandertagen, 
Ausflügen, Schulfesten, (freiwilligen) 
Arbeitsgemeinschaften, Praktika, 
Therapien und im Offenen Ganztag.

Konkrete Aufgaben bestimmen sich nach 
dem jeweiligen persönlichen Bedarf der 
Schülerin oder des Schülers.

Angebote und Leistungen

Hilfen im Unterricht
• Begleitung von Übungen im Rahmen 

des Unterrichts
• Persönliche Ansprache, Motivierung 

und Strukturierungshilfen
• Wiederholung und Verdeutlichung der 

Arbeitsanweisungen von Lehrkräften

Hilfen bei lebenspraktischen Aufgaben
• Bewältigung des Schulweges
• Umkleiden bei Sportangeboten
• Orientierung im Schulgebäude
• Nahrungsaufnahme
• Wechsel der Unterrichtsräume
• Treppensteigen
• Aufbau und Pflege sozialer Kontakte 

in der Schule
• Krisensituationen

Pflegerische Hilfen
• Toilettengang
• Wechsel von Windeln/Schutzhosen
• Transport mit Rollstühlen

Antrag und Kosten
Schulassistenz ist eine Leistung zur 
Teilhabe an Bildung. Sie wird über die 
Eingliederungshilfe finanziert. 
Die Kosten für die Schulassistenz 
werden in der Regel vom Sozialamt 
oder vom Jugendamt übernommen. 
Dort stellen Sie auch den Antrag.

Nach einer Prüfung durch das 
jeweilige Amt erhalten Sie einen 
Bescheid, ob Ihr Kind eine 
Schulassistenz finanziert bekommt.

Welches Amt ist für mich zuständig?

Wir beraten Sie gerne. 
Rufen Sie uns an.




